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Allgemeine  Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Maier GmbH Industrie-Kartonagen,
Heerstr. 14, 89547  Gerstetten-Dettingen

1. Anwendungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Geschäftsbedingungen des
Bestellers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.

2. Vertragsgegenstand

a) Angebote erfolgen freibleibend. Für den Umfang der Lieferungen ist die schriftliche
Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder, falls eine solche nicht erfolgt ist, der  schriftliche
Auftrag des Auftraggebers maßgebend.

b) Produktionsbedingte Mengenabweichungen sind bis zu 10 % gestattet. Berechnet wird die
gelieferte Menge. Teillieferungen sind zulässig, es sei denn, der Auftraggeber würde
unangemessen benachteiligt.

c) Fertigungsmuster, Korrekturabzüge, Andrucke usw. sind vom Auftraggeber zu prüfen und dem
Auftragnehmer verarbeitungsreif erklärt zurückzugeben. Der Auftragnehmer haftet nicht für vom
Auftraggeber übersehene Fehler. Fernmündlich aufgegebene Änderungen bedürfen der
schriftlichen Bestätigung.
Wird die Übersendung eines Ausfallmusters nicht verlangt, so beschränkt sich die Haftung des
Auftragnehmers auf Fehler durch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

d) Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen oder die auf  Grund unvorhergesehener
technischer Schwierigkeiten erforderlich werden, sind gestattet, soweit der Liefergegenstand nicht
erheblich  geändert wird und die Änderungen für den Auftraggeber zumutbar sind. Bei farbigen
Reproduktionen in allen Druckverfahren bleiben geringfügige Abweichungen vom Original
vorbehalten . Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen etwaigem Andruck und dem
Auflagendruck.

e) Mündliche Abmachungen, Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der
schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers.

3. Preise

a) Die Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart,  ab Werk und schließen Verpackung, Fracht,
Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. Nachträgliche Änderungen auf
Veranlassung des Auftraggebers, insbesondere hinsichtlich Größe, Gestaltung und Material,
werden zusätzlich berechnet. Entstehen hierdurch wesentliche Mehrkosten, wird der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber unterrichten.

b) Das Angebot des Auftragnehmers steht unter dem Vorbehalt, daß die der Angebotsabgabe
zugrundegelegten  Positionen unverändert bleiben. Erhöhen sich die Löhne, die Kosten für
Vormaterial, Energie oder Transport, so verpflichten sich die Vertragsparteien, über die
Anpassung der Preise zu verhandeln. Im Falle der Nichteinigung kann der Auftragnehmer vom
Vertrag zurücktreten.

c) Muster, Skizzen, Entwürfe, Probedrucke und sonstige Vorarbeiten, die vom Auftraggeber verlangt
sind, werden mit einem hierfür zu vereinbarenden Entgelt berechnet, dasselbe gilt für vom
Auftraggeber  verlangte Untersuchungen und Gutachten.

d) In Abweichung von der Stanz- oder Druckvorlage notwendig gewordene Abänderungen, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, werden nach der dafür aufgewendeten  Arbeitszeit
berechnet. Dasselbe gilt für Korrekturen als Folge der Unleserlichkeit und für Auftraggeber- und
Graphikerkorrekturen.

4. Zahlungsbedingungen

a) Die Zahlung hat innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug oder bei Zahlung innerhalb
14 Tagen ab Rechnungsdatum  mit 2 % Skonto auf den reinen Warenwert zu erfolgen. Beträge
bis zu EUR 50,-- für einen Einzelauftrag  sind bei Lieferung ohne Abzug zahlbar.

b) Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftigen festgestellten Forderung
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.
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c) Bei Zahlungsverzug oder ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung sind Verzugszinsen in Höhe von
5 % über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontüberleitungsgesetzes vom 9.6.1998 zu zahlen.
Die Geltendmachung weiteren  Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

d) Wird eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers bekannt
oder entstehen sonst begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit, so kann der Auftragnehmer
Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen
verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten oder  - wenn eine Nachfrist zur Zahlung
erfolglos verstrichen ist – vom Vertrag fristlos zurücktreten. Dies gilt auch, wenn der  Auftraggeber
trotz Mahnung keine Zahlung leistet.

5. Lieferzeiten

a) Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich und schriftlich
bestätigt werden.

b) Die Lieferfrist beginnt  mit dem Tag  der Absendung der Auftragsbestätigung und nach
Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, vereinbarten
Anzahlungen und evtl. Einwilligungen des  Auftraggebers in die Ausführungsvorlagen. Die
Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk/Lager des Auftrag-
nehmers verlassen hat oder bei Versendungsmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware
gemeldet ist; bei Versandunmöglichkeit die Versandbereitschaft der Ware dem Auftraggeber
gemeldet ist oder der Liefergegenstand wegen Versandunmöglichkeit eingelagert wird.
Verlangt der Auftraggeber nach der Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrags, so beginnt
die neue Lieferfrist erst mit dem Eingang der Bestätigung  der Änderungen bei dem
Auftragnehmer. Gegebenenfalls verlängert sich auch die ursprünglich vereinbarte Lieferfrist
angemessen.  Voraussetzung  für die Einhaltung  der Lieferfrist ist richtige und rechtzeitige
Selbstbelieferung durch Vorlieferanten, sofern der Auftragnehmer sie im kaufmännischen
Verkehr üblichen Sorgfalt ausgewählt hat. Bei vorzeitiger Lieferung ist deren und nicht der
ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich.

c) Hält der Auftragnehmer eine vereinbarte Frist infolge eines Umstandes nicht ein, den er zu
vertreten hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, ihm eine angemessene Nachfrist zur
Erbringung der Lieferung zu setzen. Nach deren Ablauf ist der Auftraggeber berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung  sind – soweit
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

d) Abrufaufträge sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 6 Monaten nach der
Auftragsbestätigung abzunehmen. Der Auftraggeber hat den Abruf rechtzeitig vorher
mitzuteilen. Die Bezahlung hat mangels anderer Vereinbarungen unter Maßgabe des
Abschnittes 4 jeweils  nach Lieferung, spätestens jedoch  6 Monate nach Auftragsbestätigung,
zu erfolgen, auch wenn ein vollständiger Abruf noch nicht  erfolgt ist.

e) Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Lieferverzuges – angemessen beim
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die der Auftragnehmer trotz der nach den Umständen
des Falles zumutbare Sorgfalt nicht abwenden konnte - gleich viel ob im Werk des
Auftragnehmers oder bei seinem Unterlieferanten eingetreten - z.B. Betriebsstörungen,
behördliche Eingriffe, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verzögerungen in der Anlieferung
wesentlicher Rohstoffe. Das gleiche gilt auch im Fall von Streik und Aussperrung. Der
Auftragnehmer muß dem Auftraggeber solche Hindernisse unverzüglich mitteilen.

6. Gefahrenübergang, Versand und Abnahmepflicht

a) Die Gefahr geht mit der Absendung des Liefergegenstandes, seiner Auslieferung an einen
Spediteur oder seiner Abholung auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch bei Teillieferungen.

b) Die Ware ist unverzüglich nach dem Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen.
Die Beschaffenheit der Ware gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht binnen 8 Tagen , bei
versteckten Mängeln nicht innerhalb von 2 Monaten  nach Eintreffen am Bestimmungsort
schriftlich geltend gemacht wird.
Nach erfolgter Verwendung oder Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede Haftung
ausgeschlossen.

c) Der Auftragnehmer ist nicht zum Abschluß von Versicherungen gegen Schäden irgendwelcher Art
verpflichtet.

d) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Sofern nichts anderes
vereinbart ist, wählt der Auftragnehmer Verpackung, Versandweg und Versandart nach bestem
Ermessen.
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e) Poolpaletten werden in Rechnung gestellt, wenn nicht binnen 4 Wochen ein Rücktausch erfolgt.

7. Eigentumsvorbehalt

a) Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt dem Auftragnehmer  bis zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises.

b) Wird die Ware weiterveräußert, wenn auch in verarbeitetem Zustand, so gilt die Gegenforderung
für diese Weiterlieferung ganz oder teilweise erstrangig an den Auftragnehmer abgetreten und
zwar in Höhe seiner Forderungen aus  der gelieferten Ware.

8. Untersuchungspflicht und Mängelrüge

a) Die Waren sind unverzüglich nach dem Eintreffen am Bestimmungsort zu untersuchen und mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln. Die Prüfung hat sich auf alle für die
Verwendung des Packmittels wesentlichen und geforderten Eigenschaften zu erstrecken.
Die Pflicht des Auftraggebers zur  Untersuchung der gelieferten Waren besteht auch, wenn
Ausfallmuster übersandt worden sind. Beanstandungen sind nur innerhalb von 8 Tagen nach
Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach unverzüglicher Untersuchung nicht zu
finden sind, dürfen nur dann gegen den Auftragnehmer geltend gemacht werden, wenn die
Mängelrüge innerhalb von 2 Monaten, nachdem die Ware das Lieferwerk verlassen hat, bei dem
Auftragnehmer eintritt. Mängel eines Teils der Lieferung können nicht zur Beanstandung der
ganzen Lieferung führen, sofern eine Trennung der mangelfreien und mangelbehaftenden Teile
mit zumutbaren Mitteln möglich ist. Es kann nur Minderung und  - sofern die Ware für den
Auftraggeber objektiv wertlos ist –  Wandlung, nicht aber Schadensersatz verlangt werden. Der
Auftragnehmer hat das Recht zur Nachlieferung bzw. Nacharbeit. Bei Fehlschlagen der
Nachlieferung besteht nur ein Anspruch auf Minderung oder Wandlung.  Der Auftragnehmer
gewährleistet nicht, daß die Packmittel für den vom Auftraggeber vorgesehenen Zweck geeignet
sind, es sei denn, daß bestimmte Eigenschaften zugesichert sind.

Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichungen der Farben und Bronzen, sowie für die
Beschaffenheit von Klebung, Lackierung, Kaschierung, Imprägnierung und Beschichtung haftet
der Auftragnehmer nur insoweit, als Mängel der Materialien vor deren Verwendung bei
sachgemäßer Prüfung erkennbar waren.

Mitglieder des Verbandes der Wellpappenindustrie garantieren die  Recycling-Fähigkeit der mit
dem Resy-  Symbol  gekennzeichneten Wellpappen-Verpackungen. Die Mitglieder der
Vereinigung für Wertstoffrecycling (bvp) garantieren die Abnahme der gekennzeichneten
Wellpappverpackungen und die Mitglieder des VPWP garantieren die stoffliche
Wiederverwertung.

9. Sonstige Schadensersatzansprüche

Schadensersatzansprüche wegen verschuldeter Unmöglichkeit der Lieferung, positiver
Forderungsverletzung, Verletzung von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen und aus
unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen. Dies gilt sowohl für
unmittelbare als auch für mittelbare Schäden. (Folgeschäden)

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand

a) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers. Es gilt – auch bei
Verträgen mit ausländischen Auftraggebern – deutsches  Recht unter Ausschluß der Haagener
Einheitlichen Kaufgesetze.

b) Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten gilt, wenn der Auftraggeber
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, als Gerichtsstand der Hauptsitz des Auftragnehmers.

11. Bestand des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen in seinen
übrigen Teilen wirksam.
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